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abschluss und anschließende Tätigkeit als Ingenieur für 
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Thüringen und am damaligen beruflichen Wohnsitz Hanno-
ver unterwegs, 2011 Quereinstieg in die Berufsmykologie 
bei der „Research Group Mycology“ an der Universität Gent 
(Belgien) bei Prof. Annemieke Verbeken und seitdem eben-
so begeisterter Labormykologe mit der molekular und mor-

phologisch basierten Taxonomie der Gattung Russula als Interessenschwerpunkt, 
zudem Veröffentlichungen zu Cortinarius, Inocybe und Entoloma.
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Protokoll zur Mitgliederversammlung der Deutsch en 
Gesellsch aft  für Mykologie e. V. (DGfM) vom 06.10.2012 
in Ilsenburg/OT Drübeck , Kloster Drübeck .

TOP 1: Begrüßung der Teilnehmer und  Eröffnung der Mitgliederversamm-
lung und Feststellung der ordentlichen Ladung sowie der Beschlussfähig-
keit der Versammlung durch den Präsidenten Dr. Christoph Hahn

Der Präsident der DGfM, Dr. C. Hahn, eröffnet die ordentliche Mitgliederversamm-
lung und stellt fest, dass 76 Mitglieder anwesend sind und die Beschlussfähigkeit 
gemäß Satzung somit gegeben ist. Im Saal nahmen außerdem 5 Gäste Platz. Es wird 
festgestellt, dass die Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung in Heft 
2/2012 der Zeitschrift für Mykologie (S. 65 der DGfM-Mitteilungen) abgedruckt ist 
und somit allen Mitgliedern ordnungsgemäß zugegangen ist.

TOP 2: Verlesen der Tagesordnung und Genehmigung derselben bzw. 
Abstimmung über Anträge zur Änderung der Tagesordnung

Nach Verlesen der Tagesordnung wird diese durch Handzeichen einstimmig ange-
nommen. Änderungsvorschläge oder Zusätze gab es nicht.

TOP 3: Genehmigung und ggfls. Verlesen des Protokolls zur außerordent-
lich en Mitgliederversammlung vom 03. März 2012.


